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, DER BUNDESMINISTER 
~ FOR BAUTEN UND TECHNIK 

10.101/74-1/1/80 

Parlamentarische Anfrage Nr. 646 
der Aag. Dr.Schwimmer und Gen. 
betr. planungswidrige Bauausführung 
der 5. Donaubrücke (Traisenbrücke) 
in Wien 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Ariton Be n y a 

Parlament 

1010 Wie n 

Wien, arn 1980 08 11 

6'10 lAß 

1980 -D8- 11 

zu t4C IJ 

Auf die Anfrage Nr. 646, welche die Abgeordneten Dr.Schwimmer 

und G:nossen am 1.7.1980 betreffend planungswidrige Bauausführung der 

5. Donaubrücke (Traisenbrücke) in vlien an mich gerichtet haben, beehre 

ich mich folgendes mitzuteilen: 

,Auf' Grund des von der Bürgerinitiative "Rettet die Brigittenau" 

an mein Ressort gerichteten Schreibens, das in der Anfrage wörtlich wie­

dergegeben ist, habe ich eine Stellungnah.1'l1e dEr Stadt Wien bzw. des Lan­

deshauptmannes von Wien eingeholt und auf Grund dieser Stellungnahme 

sowie da'Akten meines Ressorts Ende Juli 1980 dieses Schreiben beant­

wortet. 

Zur Sache ist Wl.e folgt Stellung zu nehmen: 

Die Brigittenauer Brücke (5. Donaubrücke in Wien) liegt im Zuge 

der Bundesautoballi~ A 20 Wiener Gürtel Autobahn, die nach dem einen 

Bestandteil des Bundesstraßengesetzes 197"' bildenden Verzeichnis in 

Wien/Donaupark (A 5, A 22) beginnt und über den Gürtel verlaufen soll, 

somit eine Donaubrücke beinhaltet. Auf Grund von Anträgen des Landes­

hauptmannes von Wien, der 'Wle alle Landeshauptmänner auf Grund der Ver­

ordnung BGBl.Nr. 131/1963 die Geschäfte der Bundesstraßenverwaltung 

entsprechend den Dienstanweisungen meines Ressorts führt, w~rde nach 

längerer Korrespondenz 3wischen meinem Ressort und dem Amt jer Wiener 

--~;;:--
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Landesregierung im .Jahre 1977 das generelle Projekt für die Brigittenauer 

Brücke von meinem Ressort genehmigt. Es erfolgte jedoch im Jahre 1979 

auf Antrag des Landeshauptmannes von Wien eine Änderung des Projektes, 

das von meinem Ressort am 5. Juli 1979 mit Erlaß Zl. 821 520/3-III/2--79 
genel>.migt wurde, wobei ln der Projektsänderung auch eine geringfügige 

Verschiebung der Brücke flußaufwärts vorgenommen worden war. Diese Ver""" 

schiebung der Brücke wurde infolge von Einwendungen eines Anrainers vor­

genommen, eine hier auch vorgesehene Änderung des Querschnittes erfolgte 

aus Gründender besseren Wirtschaftlichkeit. Mit der zweitgenannten Ge­

nehmigung wurde der im Schreiben der Bürgerinitiative bzw. Ihrer Anfrage 

genannte Erlaß des B'.lndesministeriums für Bauten und. Technik Zl. 543.6397 

III/2-76 a~g~ändert. Das Bundesministerium für Bauten und Technik war 
..... ,1i!- ~, 

somit nicht nur in Kenntnis dieser Änderung, sondern hat diese auch aus·· 

drücklich genehmigt. 

Was die im § 4 des Bundesstraßengesetzes 1971 in der Fassung 

BGBl.Nr. 239/1975 vorgesehene Bestimmung des Straßenverlaufes betrifft, 

die die konkrete Festlegung der Straße ~~ Rahmen der im Bundesstraßen­

gesetz 1971 sehr weitmaschigen Streckenbeschreibung zum Ziele hat, ist 

nach generellen Dienstanweisungen meines Ressorts die Antragstel1~ng und 

Ausarbeitung der Pläne sowie die Durchführung des im § 4 Abs.5 BStcr-·vor­

gesehenen Anhörungsverfahren dem jeweiligen Landeshauptmann nach in-Dienst-

anweisungen näher bezeichneten Grundsätzen übertragen worden. Diesbezüg­

lichen Anträgen der Stadt Wien wurde nach Zwischenkorrespondenz im Res­

sort entsprochen und das Anhörungsverfahren vom 22.11.1978 bis 3.1.1979 

durchgeführt; auf Grund eines Formfehlers erfolgte ein neues Anhörungs­

verfahren vom 9.1.1979 bis 20.2.1979. 
Bei diesem Anhörungsverfahren bildete ein Übersichtslageplan im 

Maßstab 1 : 2000, der auch das Bundesstraßenbaugebiet (§ 15 BStG 1971) 

auswies._, die eigentliche Grundlage. Als w~i tere Planunterlagen waren 

zwar e'in Lageplan und ein Ü"oersichtslängenschnitt über das generelle Pro­

jektbeigelegen, diese hatten jedoch nur Informationscharakter und fanden 

in de.r 'VeTo.rdnung ,. die a.m 29. August 1979 erlassen und im Bundesgesetz­

blattJlIlterNr. 394/1979 kundgemacht wurde, keinen Eingang; alleinige 

Planungsuntf'..rlage für .diese Veror~ung "vlar der er'N"ähnte Übersichtslage­

plan_1 ':.2000. 
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Weder das ursprüngliche noch das abgeändertegenerelJ.e Projekt 

überschreiten die im Übersichtslageplan festgelegten Grenzen des Bundes­

straßenbaugebietes und es sind durch das geänderte Projekt keine neuen 

betroffenen Grundstücksteile im Sinne des § 15 Abs. 2 Bundesstrai~engesetz 

1971 entstanden. Ich sehe daher keine Notwendigkeit, etwa die gegenständ­

licheVerordnung abzuändern bzw. ein neues .l\nhörungsverfahren durchzufüh-

ren. 

vlas die im Schreiben der Bürgerinitiative auch herangezogene Be­

fassung derWasserrechtsbehörde anlangt, erfolgte am 22.10.1979 der AIJ.trag 

des Bundes (Bundes straßenverw"al tung), vertreten durch den Landeshauptrnann 

von Wien, Mag.Abt. 29 (Brückenbau), an die Wasserrechtsbehörde zur Ertei­

lung der wasserrechtlichen und schiffahrtsrechtlichen Bewilligung; am 

28.2.1980 wurde diese erteilt. Gegen diesen Bescheid hat ein Beteiligter 

die Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof eingebracht. Welchen Antrag 

der in meinem Ressort tätige Magister Ko~b im Mai 1980 gestellt haben 

soll, ist nicht erklärlich. 

Die Bundesstraßenverwaltung ist jedenfalls seit Juni 1979 im Be­

sitz der für den Brückenbau benötigten Liegenschaften bzw.haben alle 

befugten Betroffenen die Zustimmung der Grundbenützung gegeben. 

Zusammenfassend sehe ich auf Grund der Sach- und Rechtslage keine 

Veranlassung, etwa eine Baueinstellung - die im Schreiben der Bürgerinitiative 

herangezogene Bauordnung für Wien findet übrigens auf Bundesstraßenbauvorhaben 

keine Anwendung - in Erwägung zu ziehen. Es sollte vielmehr der Bau der 

Brücke termingemäß fortgesetzt und zu Ende geführt werden. 
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